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Bestimmungen zur Nutzung mobiler Endgeräte am KRG gem. Konferenzbeschluss 

vom 15.11.2022 und Beschluss des Schulausschusses vom 09.11.2022 

 

Die Nutzung von Smartphones, Tablets u.ä. ist aus unserem Alltag nicht wegzuden-

ken. Schule soll jedoch ein Ort für den persönlichen Austausch sein. Besonders jüngere 

Schüler*innen sollen vor dem Suchtpotenzial der Geräte geschützt werden; älteren 

Schüler*innen kommt eine Vorbildfunktion zu. 

 

Daher gelten die folgenden Regeln: 

 

Mobile Endgeräte dürfen auf dem Schulgelände weder benutzt noch offen sichtbar 

getragen werden. Ausnahmen:  

 

• diensthabende Mitglieder des Schulsanitätsdienstes 

• Schüler*innen der MSS im MSS-Raum 

• ausdrückliche Genehmigung einer Aufsicht führenden Lehrkraft 

 

Die pädagogisch sinnvolle Nutzung im Unterricht erfolgt in Absprache mit der Lehr-

kraft. Ab Klasse 10 dürfen Schüler*innen im Unterricht Tablets als Heftersatz verwen-

den. 

 

Bei Verstößen kann den Schüler*innen das Gerät abgenommen werden. Es ist auszu-

schalten, auf Beschädigungen zu überprüfen und zusammen mit einem Zettel mit dem 

Namen des Eigentümers im Sekretariat abzugeben.  

 

Das Gerät kann nach Unterrichtsende (frühestens nach der 6. Stunde) dort abgeholt 

werden.  

Bei mehrfachen Verstößen gegen diese Regelung ist ein Elterngespräch angezeigt, be-

vor weitere Ordnungsmaßnahmen eingeleitet werden.  

 


